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B. Groß: Hexerei in Minden

Die Hexenforschung geht weiter: Ihren hohen Er-
klÃ¤rungswert fÃ¼r frÃ¼hneuzeitliche Gesellschaften
hat diese seit langem intensiv betriebene Forschungs-
richtung vielfach bewiesen. AuÃerdem warten im-
mer noch lohnende Fallbeispiele, die zum Gesamtver-
stÃ¤ndnis dieses komplexen PhÃ¤nomens beitragen
kÃ¶nnen, auf ihre Bearbeitung.

Beide Impulse verbindet Barbara GroÃ in ihrer
MÃ¼nsteraner Dissertation. Mit den Schwerpunkten auf
der âsozialen Logikâ und dem Vorfeld der Prozesse wid-
met sie sich zwar nicht ganz neuen, aber unverÃ¤ndert
ertragreichen Forschungsfeldern, fÃ¼r welche die lippi-
schen Fallstudien von Rainer Walz und Ursula Bender-
Wittmann besonders anregend waren Rainer Walz, He-
xenglaube und magische Kommunikation im Dorf der
FrÃ¼hen Neuzeit. Die Verfolgungen in der Grafschaft
Lippe, Paderborn 1993; Ursula Bender-Wittmann, He-
xenglaube als Lebensphilosophie. Informeller Hexerei-
diskurs und nachbarschaftliche Hexereikontrolle in Lem-
go 1628-1637, in: Gisela Wilbertz / Gerd Schwerhoff /
JÃ¼rgen Scheffler (Hrsg.), Hexenverfolgung und Regio-
nalgeschichte. Die Grafschaft Lippe im Vergleich, Biele-
feld 1994, S. 107-135. . Zugleich geht sie daran, mit der
Bearbeitung der Stadt Minden fÃ¼r Westfalen eine lang
empfundene ForschungslÃ¼cke zu schlieÃen und die
1994 aufgestellte Hypothese eines inneren Zusammen-
hangs zwischen Herford, OsnabrÃ¼ck, Lemgo und Min-
den zu Ã¼berprÃ¼fen: Diese kommen demnach fÃ¼r ei-
nen âspeziellen Typus stÃ¤dtischer Verfolgungszentrenâ
in Betracht, der gekennzeichnet sei durch âKÃ¤mpfe mit

den Territorialherren um ihre politische Autonomieâ und
âgeringe Distanzâ zwischen AmtstrÃ¤gern und Prozess-
parteien, also erbitterte Ã¤uÃere und innere Konflikte
bei gleichzeitigen AbschlieÃungstendenzen auf engem
Raum mit dem Ergebnis eines die Verfolgungen anhei-
zenden âTreibhauseffekt(s)â JÃ¼rgen Scheffler / Gerd
Schwerhoff / Gisela Wilbertz, Umrisse und Themen der
Hexenforschung in der Region, ebd. S. 9-25, hier 20. .

Als eine Hochburg der Hexenverfolgung lÃ¤sst sich
Minden zweifellos bezeichnen. Im Jahrhundert zwischen
1584 und 1684 sind insgesamt 170 Hexereiverfahren
nachweisbar, davon 122 durch Prozessakten im Stadt-
archiv Ã¼berliefert. Auf 134 Anklagen erging in min-
destens 95 FÃ¤llen ein Todesurteil, allein 21 Hinrichtun-
gen fallen in das Anfangsjahr. Betroffen waren fast aus-
schlieÃlich (155) Frauen, Ã¼berwiegend mittleren Alters
und in die Stadtgesellschaft gut integriert, dazu sechs
MÃ¤nner und neun Kinder. Die vier Verfolgungswellen
(1584, 1604-15, 1629-37 und 1669-75) entsprechen trotz
ihres relativ spÃ¤ten Endes ungefÃ¤hr den (Ã¼ber-) re-
gionalen HÃ¶hepunkten. Die FÃ¤lle sind am Schluss der
Studie in einer chronologischen Ãbersicht zusammenge-
stellt.

Die Arbeit will die Verfolgungen als âsinnhaltige
Muster sozialer Praxisâ beschreiben (S. 22). Dazu wird
zunÃ¤chst der âkommunikativen Binnenlogikâ der Ver-
dÃ¤chtigungen nachgespÃ¼rt: ihrer AuslÃ¶sung in âall-
tÃ¤glichenâ ZusammenhÃ¤ngen, ihrer Verbreitung und
Wirkung sowie den mÃ¶glichen Verteidigungsstrategi-
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en, um anschlieÃend deren âsoziale Logikâ (S. 25) im
gesellschaftlichen Kontext zu analysieren. Obwohl ein
wesentliches Interesse also dem Vorfeld der Verfahren
gilt, wurden hauptsÃ¤chlich die Hexenprozessakten aus-
gewertet, ergÃ¤nzt vor allem durch die Ratsprotokolle
und den Bericht eines BÃ¼rgermeisters. Das Vorhaben
wird verortet in einem ausfÃ¼hrlichen, gelegentlich all-
zu pointiert wertenden Literaturbericht. Nach den allge-
meinen Voraussetzungen fÃ¼r die Massenprozesse stellt
die Autorin die lokalen Rahmenbedingungen vor, die sie
mangels einschlÃ¤giger Publikationen teilweise selbst
erforscht hat. Seit einemVergleich von 1573 stand nur die
Ã¶ffentlichkeitswirksameHegung desHalsgerichts beim
Endlichen Rechtstag dem bischÃ¶flichenWichgrafen zu,
ansonsten Ã¼bte die stÃ¤dtische Obrigkeit die Verfah-
rensherrschaft aus. Dabei habe der Rat hauptsÃ¤chlich
kollektiv gehandelt, ohne dass ein beherrschender Ein-
fluss der rechtsgelehrten Syndizi und BÃ¼rgermeister
feststellbar wÃ¤re; das problematische VerhÃ¤ltnis zum
Vierzigerausschuss, der eine Art Gegenrat bildete, bleibt
beim jetzigen Forschungsstand undurchsichtig.

Es folgen drei âFallstudienâ, detaillierte Nacher-
zÃ¤hlungen aus unterschiedlichen Verfolgungsperioden.
Am Fall Ilsche Nording, der 1604 vermutlich mit einer
Stadtverweisung endete, interessiert vor allem das Um-
schlagen zunÃ¤chst unspezifischer VorwÃ¼rfe in eine
HexereiverdÃ¤chtigung und die in diesem Licht gesche-
hene Umdeutung von Erlebnissen. Ein hartnÃ¤ckiges
GerÃ¼cht verfolgte hingegen jahrelang die familiÃ¤r
Ã¼ber mehrere Generationen belastete Fischersfrau An-
na MaÃmeyer, die 1655 ihre letzte Hoffnung auf ei-
ne Wasserprobe setzte. Eine âin hÃ¶chstem MaÃe an-
steckend(e)â Unehrlichkeit des Scharfrichters (S. 131),
dem sich die Beschuldigte damit aussetzte, kann aller-
dings fÃ¼r Nordwestdeutschland keineswegs unterstellt
werden, wie die in Anmerkung 226 angefÃ¼hrte Studie
von Gisela Wilbertz erwiesen hat. SchlieÃlich beleuch-
tet der Fall der HÃ¶kerswitwe Margarethe Rockemann
von 1669 die Rolle des in BÃ¼rgerhÃ¤usern einquartier-
ten MilitÃ¤rs bei der Entstehung und Verbreitung von
HexereigerÃ¼chten in dieser Zeit. Hier kann die Arbeit
nicht zuletzt mit einer spektakulÃ¤renQuelle aufwarten:
einem (abgefangenen) Brief der SchwiegersÃ¶hne an die
nach Bremen geflÃ¼chtete Verfolgte mit dem dringen-
den Rat, sich weiter nach Amsterdam abzusetzen.

Nun geht die Autorin systematisch zunÃ¤chst auf
das Vorfeld der Verfahren und dann auf die Gerichtspro-
zesse ein. Beide SphÃ¤ren folgten, so ein wesentliches
Ergebnis der Arbeit, unterschiedlichen Logiken, die ge-
richtliche Verfolgung war also in aller Regel keine bloÃe

Fortsetzung der VerdÃ¤chtigung mit anderen Mitteln.
Im Vorfeld stand vielmehr der Schadenzauber im Mit-
telpunkt: Von der sofortigen oder nachtrÃ¤glichen Deu-
tung einer SchÃ¤digung als Hexereifolge ging die âma-
gische Kommunikationâ aus. Zugerechnet wurde die Tat
hÃ¤ufig einer Person, mit der man zuvor einen Streit aus-
getragen hatte; nur selten hingegen sind Funktionalisie-
rungen in aktuellen Konflikten nachweisbar. In diesem
Stadium wurde der Hexereivorwurf wesentlich als Streit
um die verletzte Ehre ausgetragen, und zwarmit der hier-
fÃ¼r typischen selbstreferentiellen Eigendynamik, ge-
gen die eine Verteidigung nur schwer mÃ¶glich war â
gleich ob die VerdachtsÃ¤uÃerung offen âins Gesichtâ
geschah oder auf dem anonymen Weg des GerÃ¼chts
oder âKlatschesâ.

Vor Gericht hingegen traten die sich geschÃ¤digt
fÃ¼hlenden Einwohner nur selten als treibende Kraft
in Erscheinung. Diese Rolle fiel eher einzelnen Zeugen,
vor allem aber dem inquirierenden Ratsgericht zu. Da-
mit strukturierte nicht mehr die Ehrverletzung die Kom-
munikation, sondern eine prozessuale und eine politische
Logik. Nicht zuletzt dienten die Prozesse einer Macht-
demonstration des Rates, die zeitweise mehr nach innen
(auf die Einwohner) bzw. nach auÃen (auf konkurrieren-
de Obrigkeiten) gerichtet war. Beide Aspekte verbanden
sich in der zweiten Prozesswelle wÃ¤hrend des DreiÃig-
jÃ¤hrigen Krieges: BedrÃ¤ngt von fremder Besatzung,
finanzieller Auspressung der BÃ¼rger und gegenrefor-
matorischen MaÃnahmen, zeigte sich der Rat bestrebt,
durch die Hexenverfolgung im Sinn einer âsymbolischen
ProzessfÃ¼hrungâ Vertrauen zurÃ¼ckzugewinnen, âin-
dem er sich auf einem derwenigenGebiete, auf dem seine
Kompetenzen nicht beschnitten worden waren, als hand-
lungsfÃ¤hige und damit als gute Obrigkeit profilierteâ (S.
328). Vor allem in dieser politischen Dimension, weniger
im Detail der DurchfÃ¼hrung, sieht die Autorin die oben
zitierte Hypothese bestÃ¤tigt: Auch Minden habe zu den
âenklaveartige(n) Gemeinwesenâ (S. 343) gehÃ¶rt, deren
Obrigkeit nach auÃen in MachtkÃ¤mpfe verwickelt war
und nach innen in nahen Beziehungen zu den Prozess-
parteien stand, was in der Tat die politische Funktionali-
sierung der Verfahren begÃ¼nstigt habe.

Obwohl die Hexenforschung keineswegs mehr am
Anfang steht, ist diese Arbeit mit Gewinn zu lesen. Die
Darstellung ist den Quellen verbunden, ohne an die-
sen zu âklebenâ; stets werden die Ergebnisse einge-
hend reflektiert, zu Vergleichen und typologischen Wei-
terfÃ¼hrungen herangezogen. Allerdings hat sich die
Autorin sehr viel vorgenommen. Angesichts der rei-
chen Mindener QuellenÃ¼berlieferung (Ã¼ber die an
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sich schon zahlreichen Hexenprozessakten hinaus), an-
gesichts auch der Diskrepanz zwischen den wenigen lo-
kalhistorischen Vorarbeiten und der reichlich vorhande-
nen regionalgeschichtlichen und Ã¼bergreifenden Lite-
ratur liegt ein Wagnis in einem ErklÃ¤rungsanspruch,
der vom kommunikativen Verhalten einzelner Personen
bis zur politischen Dimension der Verfolgungen Ã¼ber
einen Zeitraum von hundert Jahren reicht. So steht am
Ende als Triebkraft hinter den Prozessen das Herrschafts-

kalkÃ¼l eines Rates, Ã¼ber den man im Grunde noch
wenig weiÃ. Auch wo sie thesenhaft bleibt, mÃ¶ge die
gleichwohl plausible Darstellung nicht nur der west-
fÃ¤lischen Hexenforschung als Ansporn dienen, fehlt
doch bislang eine allgemein akzeptierte Synthese. Dass
âjede konzeptionell und methodisch gut durchdachte
Regional- oder Lokalstudieâ, wie die vorliegende, âeinen
Beitrag zu dieser Gesamtinterpretation liefern kannâ (S.
47), sollte auÃer Frage stehen.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:
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